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No. L

wöchenülche Anzcigen.
Montags , den 7. Januar » 1760.

I. Die Fortsetzung der Verordnung wegen der Eyde. '
^ rticulus V .

Da bey dem Armen -Eyde sich nicht selten mancherlei) Bedenklichkeit aus-
ßrt , so wollen Wir allergnädigst , daß nach diesem den Partheyen , die um
das Armen -Recht ansuchen, solches, ohne Leistung des bisherigen Endes, zuge-
standen , jedoch von ihnen , da es nöthig erachtet würde , zuvörderst ihres Un¬
vermögens wegen , gültige Zeugnisse beygebracht, und , bey etwa überbletbcn-
dem Zweifel , anstatt , und nach Anleitung des in dem Corpore Constitrrtionum
enthaltenen Armen -Cydes , eine Versicherung bey Verlust ihrer Ehre und gu¬
ten Leumuchs, errheilet , auch , dafern sich nachher befände , daß sie sich wider
die Wahrheit für arm ausgegeben hätten , es mir der ihnen solcher ihrer falschen
Verheurung halben zuzuerkennenden Strafe , auf dem unten zu bestimmenden
Fasse gehalten werden, und sie noch über dieses die sämtliche Gerichts - und Stem -
pelpapier-Kosten nachzulegen schuldig seyn sollen. 6 . Die , in Mangel anderer
zureichenden Sicherheit , bisher eydlich geleistete Cautivn : judicio sisti et judicatum
folvi , wie auch pro reconvemione et expensis , und pro appellarione , so weit die
Appellation an UnferObergericht zu Oldenburg gehet , soll ins künftige, und zwar
die erste beydes in Civil - und Criminal -Fällen , lediglich durch eine Versicherung ,
bey Verlust Ehre und guten Leumukhs, die nach Maasgebung der bisherigen En¬
des,Fvrmul zu fassen ist , nebst einem Handschlage und der Verpfändung sämt¬
licher Güter , welche die zurCaurions -LeistungschuldigeParthey schon besitzen,oder
jn der Folge der Zeit überkommen mögte bestellet , es auch , wenn jemand dieser
feiner Verpflichtung entgegen handeln sollte, in Absicht auf die ihm solchcrhalben
zuzuerkennende Strafe , nach der im folgenden zu ertheilendenVorschrift , gleich¬
wie in Ansehung der Hauptsache und deren Entscheidung in contumaciam , den

Rechten und der Proceßordnuug gemäß gehalten, und ihm, daftrne er an einem



UnsererBothmaßigkeit nicht unterworfenenOrts -wohuhaft , oderdahiu entwichen
wäre , Unsere Lande wieder zu betreten und daraus einige Erb - Gelder oder andere
ihm zukommcndeMittel zu ziehen- nicht eher verstattet werden, , bevor er dem er¬
gangenen Judicato , sowohl , was die streitig gewesene Forderung , als was die
verursachte Kosten und erkannte Straft bekrift, ein völliges Genügen geleistet, auch
die nachher entstandene neueKosten berichtigethaben wird : wes Endes dann der¬
gleichen Erb -Gelder oderandere Mittel aufAnhalten derParthey , welcher die Cau -
tion bestellet worden , oderauf Requisition des Gerichts , woselbst die Sache rechts¬
hängig gewesen Wsofort mit Arrest zu belegen sind.

'
7 .Da derGlaudens -Eyd,weim

nicht der Richter dabey mit allerBeyutsamkeit verfahret, auf der einen Seite leicht-
lich zuVerletzungzarterGewissen gereichen kan, auf der andernSeite aber einer sehr .
willkührlichenDeutung solcherLeute, die es ruit einem Eyde so genau nicht nehmen,unterworfen ist ; so wollen und verordnen Wir hiemit/d,aß derselbe überhaupt nie
ohne unumgängliche Nothwendigkeit , und so lange noch ein anderer Weg zu Ent¬
deckung der Wahrheit übrigist , Statt finden, auch insbesondere niemanden, der,nach richterlichen Ermessen , keine Gründe vor sich hat , dasFactum , worauf es an -
könunt , zu glauben odernichtzu glauben , zucrkaiint, sondern von einer solchen Par¬
they nur allenfals der Eyd der Unwissenheit, geleistet, und lediglich ihr nicht wist
stn , oder ihr nicht anders « Wii eydlich erhärtet werden, dabey aber dem Rich -
ter anheim gestellet bleiben solle, wenn er, vorkommendenUmständen nach, den blost
sinEyd der Unwissenheitunzureichend,undden Ausschlag der Sache davon abhan¬
gen zu lassen, nicht thunlich findet, solchen nicht zu erkennen , und lieber den Streit
m andere rechtliche Wege zu entscheiden. So soll auch inFäklen, da der Glaubens -
Eyd zuläßig und unentbehrlich ist,die Eydes -Formul zu möglichsterVerhütungaller Mißdeutung oder vorsetzlichenVerdrehung , jederzeit bejahender Weise , daßder Schwörende glaube und dafür halte , daß es mit der Sache die von ihm
behauptete Bewandtniß habe- oder von ihm gestritteneBewandtniß nicht habe,gefasset, mithin der Ausdruck, daß derSchwörende nicht glaube nach dafür
halte , daß es mit der Sache die von ihm gestrittene Beschaffenheit habe , als
welcher sich, - der Absicht zuwider , aufeine blosse Unwissenheit deuten läßt , gänz¬
lich vermieden werdem 8 . Die der bisherigen Verfassung nach zugelassene,durch einen bevollmächtigten Anwald in seine und seines Principalen Seeieabzu -
Kgende Eyve wollen Wir ebenfals gänzllchabgestellet, und dagegen verordnet ha¬ben , daß die Parthey , welche aus dieser oder jener Ursache zur Ablegung eines
Evdes vor dem Gerichte , das ihr denselben zuerkannt hat, , zu erscheinen behindert
ist , solchen dennoch allemalselbss, entweder vor zwven Gerichts -Personen in ih¬rem Hause, - ods^ wenn sie sich andererOrtrnaüfhält , allenfalls aufRequisitivrrdes Gerichts , vor derjenigen Obrigkeit - unter dev sie wohnet , und zwar inBey -
seyn des Gegembeils , oder , nach vorgällgiger Ladung desselben, abschwören solle.
Indessen bleibet, - nach BeschaffenheitVerUmstande und Personen , welche auf



richterlichemErmessen beruhet, jedoch vorausgesetzt, daß der Gegemheil damit za
frieden sey , und auf die körperliche Abstattung des Endes nicht bestehe , frey ge¬
lassen, solchen schriftlich unter des Schwörenden eigenen Hand und beygcdrucktem
Siegel , im Gerichte einzulegen . Und eben so ist es auch mit den feycrlichen Ver¬
sicherungen zu halten, die nach dieser Verordnung an die Stelle der bisher üblich
gewesenenEyde treten.

(Die Fortsetzung folgt künftig .)

II. GeriKtl. Proclam. und Publieat.
1. / As hat Hinrich Böhmmermann , seine im Mohrvorffe ausJohann Sti 'ndks

Bau - belegene- und von ihm selbst bisher bewohnte Köterey, nebst Gar¬
sten , an Christian Ahlers daselbst , verkauft. Den 4ten Febr . ist die

, Angabe beym HiesigenLandgericht.
2 . Es haben Mp Jcken Wittwe und deren Sohn , Hinrich Hermann Jcken

auf derOsternburg , ihren bey der Drielacke zwischen Martin Thees und'
. Authvn LinnemannsLaNde,belegenenKamp Landes , anJohann Hin -

, pich Wübbenhorst daselbst verkauft. Die Angabe ist den 4ten Febr .a . c. beym hiesigen Landgericht.
z « Es haben Detmer Bruns und dessen Ehefrau , im Oldenbrock , für einigem

Jahren , einen gewissen Placken Mohrlandcs , Wesfalls Sie anfangs
, lich mit wevl CarstenPurrien Processus geführet , an besagten Carstem
Pürrien und dessen Ehefrauen verkauft . Den 6. Febr .a . c. ist dieAn ^
gäbe beym hiesigen Landgericht.

4 . Es hm Gerd Wilcken , zur Loye , einen vor einigen Jahren zugenommenen , und'
zwisshenDierckWührmanns und GerdMilcken vderGehrmanns Lande'
belesenen Hcyd -Plackcn von ohngefehr 6 Scheffel Saat groß- an Gerd '
Gebcken verkauft. Die Angabe ist d . 4 . Febr : a - c. beymNeuenb . Landg.

s . Es haben weyl. Sielmeister Oetke OetkenErben,zuSteinhausm,gerichrlicheEr -
laubniß erhalten-ihr daselbst belesenes sogenanntrsPotthauS undGatten )den sten Febr . a . c. in Gerd Hanßen Hause , zu Steinhaufen , verkaufen
zulassm . Den 4. Febr . .a . c. ist die AngabebeymVemnbmgisch . Landg..L. Es haben ReinerGerds und Friederich Barkels , zurJade,ihren ^vonHarmen
Schwartings Bau vor etwa z Jahren in öffentlicher Vergantung an
sich gekauften Hamm Landes von ohngefehr HJücken gross, an JürgemLammers Junior , wieder verkauft. . Die Angabe iss dew4 - Febr : a . c».beym Neuenburgischen Landgericht.

7 . Es hm weyl^ Dierck Helmers Wittwe : ihr zu Delmenhvrsi belegems bürgere
liches Wohnhaus , andenBürger - undAnnruMesserJvhannCtzristiawBaumann daselbst verkauft . Den - KfirmJam a ; c, iss die Angabe :
beym Stadtgerichte zu Delmenhorsts -



Sr . Kömgl. Majest. und Churfürstl. Durchs, zu Dero
hiesigm Justm - Canzley

<VLTir verordne Direcloruud Räche , fugen hiemlt zu wissen : Rächdemma -
^ len die Rochwmdigkeit erfodern will , in Debit - Sachen des in hiesigelr

Königl . und Chmjmstl . Diensten gestandenennunmehro pensionirten Majors von
Sckölln , dessen in dem Amte Westen ohnweit Verden öelegenes bereits seit 17s 8
^iner gerichtlich angeordnetenAdmmtstration unterzogenes adeliche Erbguth He¬
debergen, mit seinen Znbehörungen an Len Meistbietenden öffentlich zu verkaufenr
Dero Behuef auch auf Andringen verschiedener Creditorum , Edictum subhasta-
tisnis unter dem heutigen dato erkannt̂ und Terminus auf den Montag nach
Indien , wird seyn der 24ste des Monachs Mart . 1760 hiemir berahmet und an-
Aesehtt ist : Sowerden alle diejenigen , welche gedachtes Guch cum pertinentiis ,
inhalts beygefügtenAnschlages , Lu kaufen belieben tragen mögten , zu dem En¬
de ernannten Tages früh um io Uhr , auf hiesiger Königl . und Churfürstl . Ju -
siitz - Canzlev zu erscheinen , nach vorgangig eröfnttcn Kauf - Conditionen , sich
mit ihrem Both vernehmen zu lassen , und darauf , daß demjenigen , weicher
das meiste gebochen , und wegen richtiger Bezahlung des Licitati hinlängliche
Sicherheit zu beschaffen im Stande ftyn wird , dem Befinden nach beregtes Gurh Erb - und Eigenlhüm -
Uch zugeschlssen , und adjudiciret werde , zu gewärtigen , kraft dieses citiret und vorgeladeu werden.

Wvbey zugleich denen Licitanten , weiche etwa das Gurh vorher in Augenschein zw nehmen , und
vvn dessen Cvnsisten; oder llacal Umständen , eine weitereErkundigung einzuziehcn gemcinet seyn sol»
»en , nachrichtlich ohnverhaltcn bleibet , dass sie sich deswegen , bey dem bisherigen Ädministratore ,
dem Hoyanchen kandrentmeister Kotzebue zu melden haben . Urkundlich des Hiertinten gelegten Kö¬
nigs . »nh Ä -urfürfil . Canzlcy -Insiegels und gewöhnlicher Unterschrift . Geben Harmov . Len ri . Dr -
cember 175s. / 8 . x ^/ ^ ^ I). Lkrube.

m . Privatsachen .
r , DrrHcrrMajor Kellers ist gesonnen am - 6 . Jan . als auseinem Mittwochen , des Abends, zu Ab°>

behausen , in TffrMa » Hinrich Lohst» Haust , folgendes , als : , ) Das Büsingfche gewe-
seneHaus , in Avbehausen , und dazu gehörige 9 Iück Landes , rbclches er im Jahr >759 an
sich gekauftt hinwiederum zu verkaufen oder zu verheuren . 2) 40 Iück grün Land bey Hering be¬
legen , Hammweise zum welchen oder mehen zu verbeuren ; auch allenfalls Hornvieh und Pfer¬
de darauf zu grasen , anzunchme » ; 4 ) anderthalb Iück Pjlugland , zuHering , auf eisige Jahr «
zur Pflug zu verheuren . 4) 9 ein halb Iück im Inftlde zum fthuden oder mehen . 9 Iück
im Save zum fehnden uud 6) 27 IückindcrWische in verschiedene« Hammen , zum mehen zw
verheuren ; Liebhabers können sich ernfinden und aceordiren . gering d. fiten Jan . 1762.

s . Dar vorhin Robbersche, zebo Rahtsverwandter OessmgMe Hans , ist auf einige Jahre zu verheuren ,
und kan solches auf Ostern a . e. angetreten werden ; wer hiezu Belieben hat , kan sich bey dem
Herrn Rathsverwandten Oesiing melden .

Z. Wer zooRrhl . auf Zinse zu ; proc . gegen hinlänglicheSicherheit anlerhen will, der wolle sich des-
salls bey Hüirich Gar des zu Niederbeckum , im Rothenkircher Gemeine , melden, weil dersel¬
be diese Gelder in Commission zu belegen hat ; und kann dies Geld sogleich ausbezahlet , auch
bey kleinen Capitalien als iss , auch ; o, oder de» 2 ; Rthl . ausgethan werden .

4 . Es wird hstdurch bekannt gtmachet , dassdie Rap - imdOel -Kuchen aufhiesiger Oel -Mühle a iov2 St .
zn >9 Rthlr . verkauffee werden.

5. Ein Mensch , welcher als Schreiber so wohl als auch sonsten , schienet , und mit guten Attestaten
versehen, auch ohnedem gute Recommendation aufweisen kau, suchet sich anderweit als Schrei¬
ber zu engagiren , «nd entweder künftige Ostern , oder aufDerlangen nocheher anzurreten . Der
Verfasser dieser Anzeigen giebt nähere Nachricht .

befördern » A.
Ihro Kön . Maj . haben den Prov , Hn . Ioh . Anlori GroveMann ium Commerzrath allergnödigst ernannt .
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